
gungssexualität handelt: insoweit +d an der 
bisherigen Rechtsprechung *es Senat.3 nicht 
mehr festgehalte”. 

?,7Abs.ZS.ISG;§lAbs.l.ZNr.4BkhSG 2 

1. Sexuelle Beziehungen zwiscbeb mänqlichen i 
undloder reiblicbeil Soldaten mit’~nll ihr& 
emotionalen Implikatian&kö?nen innerhalb 
der Rundewehr nicht toleriert werden, da der 
Zuummenhah der Truppe dadnrch empfind- 

lieh gestört werden würde.., 
L Im Hinblick auf die durch das am LAugast 

2001 io Kraft getretene Ges& über die einge- 
tragene L&enspartne&h& väm 16.Februar 
u)oI günderte Rechtslage sowie’die gewan- 
dellen ges&cbnfdicben Anscbaulylgen kann 
a keinen Unterschied machen, ob es sich um 
hetero- oder homosexuell bedingtes Fehlver- 
halten oder um pnönlichkeitsbedingte Nei- 

Zweiter Wehrdiensrrenat. Un. vom 9. 10.2M)I 
-ZWD!O.O- 

Der Soldar harre als Teileinheitsführer mehrere Un- 
tergebene jeweils gegen,Die?&nde aufgefordert. in 
sein Dienstzimmer zu kommen, und leitete nach 
Erönerung dienrtlichcr Angelegenheiten jeweils auf 
sin Gespräch privaten,Inhalrs iiber, in demcrdie Ge- 
sprächspartner unter Hin&& auf ein ay&icbes ei- 
genes Kindheitwlebnis~als~ Opfer eiws s&uellen 
!vlissbrauchs’yiederborholr hach eiiw rL&ung~ seines 
Problems fm@ und sich zu. verb&n bzw, manuel- 
Icn sexuell intendiexten Aktivititeb bzw. BeWsiguw 
gen hinreisen ließ: 1’. ~’ 

Die Trup$endietistkamm fand dm Soldaten’& 
ries Dienrrvergehens schuldig und wuteikcihn zur 
Entfenung aus dem’ DieMwedlälmis:Die d.+gegell 
eingelegte Berufung der Soldaten wurde + Senat 
ruriickgewi&n. ” 

mehrfach, sondern im Falk des Zeugen Hi~iiw ei- 
nen Zeitraum van mehre- lahnn jewik: erneuen 
und verbale Äußcit+ngmgebrau~ht. dice@saueS~~ 
Intention erkennen lie&n. Dieses GaamXbild der 
Zeugennussagen ~Iä.st~ jedoch keinen Rti&scbluss 
darauf LU. dass die Zeugen unter&a&x ebCAb-’ 
spncbe und alle zusammen ein Kompkm~n den 
Soldaten geschmiedet h&xn:~denn~ bei kei- der’- 
Zeugen vermochte der’Senat ein eindeutiges Motiv 
festzustellen. dem Soldaten LU schaden. 

Auf Grund des Ergebnisses der Beweiswiirdigung 
hat der Senat die Tatvawürfc’im Wescntlicba als 
zutreffend iestgesrelltundden Soldaten Lediglich von 
folgenden Punkten freigestellt: 
- von dem Vorwurf. er habe den Zeugen HC. zdm ge- ., 

meinsamen Duschen aufgtfordetTtn4 schon im 
Dezember ‘1’9% den Wunsch gegenübrr diesem 
Zeugen geäußen. sich vor ihm auszuziehen: 
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- von dem Vorwurf. den Zeugen mindestens einmd 
WC Vamahme des On,verkebr$ aufgeforden LU 

hd”. 
Durch das nachgewiesene “erhalten ha der Soldal 

die PRirhren zur Fürsorge (5 10 Abs. 3 SG), L”T Ka- 
meradschaft ($ I? Sau2 SG) “nd zu achtungs- “nd 
wtmuenswürdigem Verhalten im Dienst, ($17 
~br. 2 Saa I SG) sowie die PRicht zu achtungs- “nd 
venr3ucnswurdigenVerhallen au!3erbalbdienstlicher 

, Cnrerkünfre (3 17 Abs.2 San? SG) verletzt: da er 
WUS~IC und wolbe, WJJ er wt. hm er vorsätzlich gr- 
handeb “nd insgesaml ein Dienstvergehen nach $23 

Abs. 1 Sibegmgcn. ‘~ 

Das Dienstvergehen dei Soldaen wiegt außeror- 
dentlicb schwer. da er durch seioc~sexuell inlendier- 
ten ÄuDemngcn und manucl,en~Handlun~en seine 
Dicnststelhng als Teiiebxbeitsfdbrer gegentiber se- 
nm Unrergebeneo missbrmxht und sich m seiner 
Dienstcte,l”ng~nachhakig disqualifizicn hat. 

Nach An. I Abs. I GG ist~die Würde des Menschen 
“nanmsrbar. Sie zu shteo “nd zu schützen. ist Ver- 
pflichtung aller staatlichen G?w”b. Dieses Gebot 
kann innerhalb “nd außemalb der Sueitkräft~ nicht 
“nlenchiedlich~shandhab, werden. Es bildet auch 
die Grundlage der Webrw&wng der Bundesrepu- 
blik Deutschland ($6 SG) “nd bedarf im militii- 
when Bereich sogar besonderer Beachrung~. Eine h& 
mosenuelle AnC.tbemng, Zudringlichkeit “nd 
Betätigung stelh regelmäßig eine ehtierletzende Be- 
handlung von~Kamemden dar. untergräbt deshqlb die 
Kameradschaft auf der der Zusammenhalt der Bun- 
deswehr nach $ 12 Satz, SG wesentlich Buht. zer- 
srön die Autorität $es Yorgaetzten “nd becinuäch- 
rigt die Gehbnamsbereiüehaft da Unterge~nen. 
Denn nur auf überrcugung “nd Venrauen baut der 
Gehorsam auf, desan die Bundeswehr im Allgeme- 
nen und ein Vwgexeter’inne~alb des’milittischen 
Gefüges im Bcsmdemn bedarf. 

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Senats 
(Uneile vom R.Juni 1988 - BVewG’2 WD 63.87 - 
m.w.N.. vom 3O.Juli 1991 -BVenvG 2 WD 5.91 - 
<B”ewGE 93,143,. vom 24.Män ,994- BVewG 
2 WD 46.93 - <DokBer B 1994.217,. vom 18. Mai 
,994 - Eh’ewG 2 WD 9.94 -, vom 18. Januar 1995 

- B”ewG 2 WD 28.94 - ChZWehn ,995, 213>. 
vom ,8.Febmar1997-BVewG2WD43.9~-,v”m 
12,November 1998 - BVenvG 2 WD 12.98 - 
<B”ewGE I ,3. 290 = NZWehn ,999, 166>. ““m 
23,Februai 1999 - BVewG 2 WD 15.98 - <BVer- 
wGE 113.296 [ff.) = NZWehrr ,999,250> m.w.N. 
und vom 15. Februar 2ooO - BVerwG 2 WD 30.99 - 
<NZWehrr ?WI. 30>) kann sexuelles Verhalten in- 

nerhalb der Bundeswehr nicht roletien wer+ Der 
Zusammenhalt der Tmppe würde empfindlich gr- 
stön werden. wenn sexuelle Beziehungen r&chen 
männlichen undJoder weiblichen Soldaten mit “11 
ihren cmarionalen Implikationen geduldet würden. 

Hierbei kann es im Hinblick auf die durch das am 
1. August 2001 in Kraft getretene Gesetz über die 
eingerragene Lebenspartnerschaft vom 16. Febmar 
2001 (BGBl., S.226) geändene Rechtslage xwie 
die gewandelten gesellschaftlichen Anschauungen 
keinen Unterschied machen, ob es sich um hetem- 
der homosexuell bedingtes Fehlverhalten oder um 
~rsönlichkeitsbedingle Neigungssexualität handelt. 
Inroweir wird “n der bish&igen Rechtsprechung des 
Senars nicht mehr feslgehalten. Dabei sind insbeson- 
dere die sexualberagene Annäherung von Vargesetz- 
ten an Untergebene “nd entsprechende BeCiiigung 
mir ihnen unerträglich. wed sie nicht OUT die A”t”- 
ritär des Vargesetrtcn. sondern auch die Gehorwms- 
bereitschaft des Untergebenen beeinflussen. den Vor- 
geserzten erpressbar machen “nd damit dem 
Diensrbetieb sowie dem Zusammenleben in der 
Tmppc höehrt abträglich sind. 

Junge weibliche “nd männliche Soldaten auf Zeit 
sind eben& wie Wehrpflichtige erfahrungsgemäß in 
erster Linie Betroffene eines hetero- ader homosau- 
eilen Feblverhakens~und müqen voreinerdewigen 
AnnWemnp, Zudringlichkeit “nd Betaig”ng,ihrer 
K~merideowlerV”rge~lztcn.di~in~~eitihnd”<~h 
Funktion oder Dienstgrad eingex%“mren B&gnisse 
missbmuchen. bewahrt werden. Diese Zielsetzung 
hat der Gesetzgeber in ARI 10 d&s Zweiten Gleich&- 
mhrigun~rgewtter vom 24.luni ,994 (BGBl.1 
S. 1406)unmis~verstandlichl”mA”sdruckgebncbt: 
das in An. 10 enthalrene - Ges-a zum Schutz der 
Bescbäftiglen vor sexueller Bc,%lig”ng am Arbeits- 

plarz (Beschäftigtenrchut~e~) bezweckt nämlich 
die W”hmng der Würde von Frauen “nd Männern 
durch den Schutz vor scxuellcr Bclänigung am Ar- 

beitsplatz(§ I Abs. I)undberieht inden Kreisderge- 
schürztenBeschähiglena”sdrïlck,ich *weiblicheund 
männ!icheSoldaten~~ ein CP I Abs.XNr.4).~.‘. 

Im vorliegenden Fall ist zu Lasten der Soldmen er- 
schwerend zu beriickrichtigen, das sich die verbalen 
bzw. manuellen ser”ell intendienen Belästigungen 
der vier Bzrmflenen als memche Wiederholungsmr 
darstellen “nd über einen Zeitraum von 1993 bis 
1998 erstreckt haben. Ins Gewicht fallen dadxi die 
Zieisrrebigkeit “nd Beharrlichkeit, mit denen der 
Saldat seine sexuellen Wünsche “nd Vwsrellungen 
immer wieder zu vewirklichen suchte, sowie die 
Tasacbe. dasr er als Teileinhei&fiibrer Vorgesetzter 

nach $ I VorgVOgegenüberden Betmtienen warund 
als ~olcber nicht n”r die KamendschafrspRichl, sm- 
dem insbesondere auch die Fürsorgepfli~bt verleut 
hat. die ihm auferlegt, alles zu tun. um seine Unter- 
gebenen vorjeglichem Schaden zu bewahren. Ferner 
ist erschwerend zu beticksichligen, dawder Soldat 
die Betroffenen zur Verwirklichung reiner sexuellen 
Wüorche auch dadurch unter Dmck gesetzt oder zu 
setzen versucht bat. das er von ihnen nicht nur 
nDank einforderte*. sondern auch die Dmbung aus- 
sprach. sich von der W. Bticke z” stürzen. bzw. Bit- 
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ten der Betroffenen, etwa einen Wochenenddienst zu 
verschieben, mit der Gegenfrage beanrwunete. oh ih- 
nen zur Lösung *seines Problemrum etwas eingefallen 
sei, und Andeutungen Machte. das sich eine Wcige- I 
rung des Betroffenen nachteilig auf ihn betreffende 
LaufbahnmaBnahmen Uxhrgang. SZ-Antrag) aus- 
wirken könnte. Des Weiteren ist die Tatsache er- 
scbwetrnd zu beriicksich~igen. dars der Soldat von 
seinem Dienstposten abgelöst werden musste, weil 
er wegen der durch sein Fehlverbalten bedingten Be-. 
eintidchtigungder Disziplin nicht mehr in seinerEinr 
heit belasen werden konnre. SchlieBlich fällt zu sei-! 
nen Lasten ins Gewicht. dass je höher ein Soldat in 
den Dienstgradgnlppen steigt. er desto mehr Ach- 1 
tung und Verwauen ge’nie8l. das dann auch die An- 1 
forderungen. die an seine Zuverlässigkeit. sein 
PRichtgefdhl und sein Verantwonungsberuussttsein 
gestellt werden müssen, umso höher sind und eine 

I’Richtvcrktzung. die er sich LU Schulden kommen 
Lässt, umso schwerer wiegt. (vgl. Uneile vom 9.M 
19’21 -BVmvG2WD4,.90-<B”eouCE93. 126 
{ 13 It] =NZWehrr 1994,254>. vom 24.Juni 1992 - 
BVerwc 2 WD 62.91 - <BVerwGE 93, 265 = 

NZWehrr i993. 76, und vom 27.Ap-il 1994 - 
BVerwG 2 WD 38.93 <BVerwGE 103. 104 s 
NZWehrr 1994,213>-jeweils m.w.N.). 

Da sich der Soldat durch die Vielzahl seiner sexu- 
ell intendierten Äußerungen bzw. Handlungen sowie 
durch enbprcchcbd inrirderende nachgebende Ver- !  
halrenrwei.~~ im Sinne,einer Belästigung und Be- 
drängung der Betroffenen und durch die eahlreicbefi 
Erschwerungsmomenre seines “erhaltens als Vorpe- 
saz~cr nachhaltig disqualifizien har. hätte er an sich 
in einen MannschafLsdienstgmd herabgesetzt werden 
müssen. Da die Dienstgcldberabsetruny_ bei Unten+ 
lizieren. die Bemfssoldaren sind, nach 9 57 Abs. 1 

Sm I a. F. CE62Abs. I Satz3 n.F.,WDDjcdoch nur 
bis zum Feldwebel zulässig ist, mussre der Soldat 

gemäß B 58 Abc. I 2. F (8 63 Abs. I n. F.) WDD aus 
dem Dknsfverhältnis entfernt werden. 


